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Gesetzliche Grundlagen der Schuleingangsuntersuchung 
 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Schuleingangsuntersuchung in Bayern sind: 

• Artikel 37 und Artikel 80 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEUG) 

• Artikel 11 und 12 des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG)  

• Verordnung zur Schulgesundheitspflege (SchulgespflV) 

 

Art. 37 BayEUG: Vollzeitschulpflicht 
(1) 1Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, 

1. die bis zum 30. Juni sechs Jahre alt werden, 

2. die im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt werden und deren Erzie-

hungsberechtigte den Beginn der Schulpflicht nicht auf das kommende Schuljahr verschieben, 

3. deren Erziehungsberechtigte bereits einmal den Beginn der Schulpflicht nach Nr. 2 verschoben 

haben oder 

4. die bereits einmal nach Abs. 2 oder Abs. 4 von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt 

wurden. 

 

Art. 80 BayEUG: Schulgesundheit 
1Kinder haben in den zwei Jahren vor der Aufnahme in die Jahrgangsstufe 1 auf Einladung des 

Gesundheitsamtes an der Schuleingangsuntersuchung teilzunehmen.  
2Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich den Untersuchungen im Rahmen der Schulgesund-

heitspflege nach Art. 12 Abs. 1 des Gesundheitsdienstgesetzes und sonstigen Untersuchungen, die 

in gesetzlichen Vorschriften vorgesehen sind, durch den öffentlichen Gesundheitsdienst zu unter-

ziehen. 

 

Art. 12 Gesundheitsdienstgesetz: Schulgesundheitspflege 
(1) 1Die Gesundheitsämter nehmen in Zusammenarbeit mit der Schule und den Personensorgebe-

rechtigten die Schulgesundheitspflege wahr. 2Die Schulgesundheitspflege soll entwicklungsbeding-
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ten oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen vorbeugen, sie früh-

zeitig erkennen, den Personensorgeberechtigten Wege für deren Behebung aufzeigen und präventiv 

mit Blick auf einen möglichen Förderbedarf gesundheitlich beraten.  

(2) 1Die Gesundheitsämter informieren nach Anhörung der Personensorgeberechtigten die Schul-

leitung der Schule, an der die Schulpflicht erfüllt wird oder voraussichtlich zu erfüllen ist, schriftlich 

1. ob gesundheitliche Beeinträchtigungen, Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen festge-

stellt wurden, wenn dies im Einzelfall für die Beschulung, insbesondere für die individuelle Förde-

rung, erforderlich ist, 

2. über Erkrankungen, die gegebenenfalls ein unmittelbares medizinisches Eingreifen oder medizi-

nische Maßnahmen an der Schule erfordern. 
2Die Information erfolgt entweder unmittelbar nach der Sprachstandserhebung, wenn der Besuch 

eines Vorkurses Deutsch notwendig ist, im Übrigen frühestens ab Beginn des Jahres, in dem das 

Kind bis zum 30. September sechs Jahre alt oder nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 oder 3 des Bayerischen 

Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) schulpflichtig wird. 

(3) 1Die Personensorgeberechtigten haben ihr Kind zur Schuleingangsuntersuchung nach Art. 80 

Satz 1 BayEUG den Gesundheitsämtern vorzustellen und den Nachweis über die Teilnahme an der 

für das Kind im Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung altersentsprechenden Früherkennungs-

untersuchung vorzulegen. 2Wird dieser Nachweis nicht erbracht oder ist eine schulärztliche Unter-

suchung auf Grund einer Verordnung gemäß Art. 31 Abs. 1 Nr. 11 indiziert, haben die betroffenen 

Kinder an der schulärztlichen Untersuchung teilzunehmen. 3Wird ein Teil der Schuleingangsunter-

suchung verweigert, erfolgt eine Mitteilung an das zuständige Jugendamt. 4Die Jugendämter haben 

unter Heranziehung der Personensorgeberechtigten oder der Erziehungsberechtigten festzustellen, 

ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung im Sinn des § 8a des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch bestehen. 5Bei der Schuleingangsuntersuchung nach Satz 1 und bei weiteren 

schulischen Impfberatungen sind vorhandene Impfausweise und Impfbescheinigungen (§22 des In-

fektionsschutzgesetzes) der Kinder durch die Personensorgeberechtigten vorzulegen. 

 

Verordnung zur Schulgesundheitspflege (SchulgespflV) 

§ 4 Ziele der Schuleingangsuntersuchung 
Die Schuleingangsuntersuchung dient 

1.der Feststellung, ob das schulpflichtige Kind aus gesundheitlicher Sicht am Unterricht seiner schu-

lischen Entwicklungsfähigkeit entsprechend, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

an einer allgemeinen Schule zumindest aktiv, teilnehmen kann, 

2.der Erkennung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen oder Entwicklungs-

verzögerungen oder Förderbedarf, 

3.der Beratung auch über weitere Hilfe leistende Stellen oder Personen insbesondere für diagnosti-

sche und therapeutische Möglichkeiten sowie der Ableitung von Empfehlungen zur Gestaltung des 

Schulalltags, 

4.der Mitwirkung bei Beratung zur Auswahl der geeigneten Schulform oder schulvorbereitender Ein-

richtungen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
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5.der Erhebung bevölkerungsbezogener Gesundheitsparameter; die Ergebnisse fließen in die Ge-

sundheitsberichterstattung ein, um als Grundlage für Präventionsmaßnahmen zu dienen. 

 

§ 5 Inhalt der Schuleingangsuntersuchung 
(1) Die Schuleingangsuntersuchung beinhaltet ein Schuleingangsscreening und eine Erhebung des 

Impfstatus (§ 6) sowie in besonderen Fällen eine schulärztliche Untersuchung (§ 7). 

(2) 1Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, den unteren Behörden für Gesundheit, Veteri-

närwesen, Ernährung und Verbraucherschutz das Kind vorzustellen sowie einen geeigneten Nach-

weis über die Teilnahme des Kindes an der U9-Früherkennungsuntersuchung zu führen (s.u. 

Anm.). 2Der Nachweis kann beispielsweise durch Vorlage des gelben Kinderuntersuchungsheftes 

oder eines ärztlichen Attestes erbracht werden. 

Anm. Red.: bei Kindern, die zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht älter als 64 Monate 

sind, gilt der Nachweis von U8 (als letzte altersentsprechende Früherkennungsunter-

suchung) statt U9.   

 

§ 6 Inhalt des Schuleingangsscreenings 
(1) Das Schuleingangsscreening umfasst insbesondere 

1.die Erhebung der Vorgeschichte, 

2.die Erhebung des Impfstatus und eine Impfberatung, 

3.die Überprüfung der Teilnahme an der U9-Früherkennungsuntersuchung, 

4.die Messung der Körperlänge, 

5.die Messung des Körpergewichts, 

6.einen apparativen Sehtest, 

7.einen apparativen Hörtest, 

8.ein standardisiertes Sprach- und Sprechscreening, 

9.ein standardisiertes Motorikscreening. 

 

(2) 1Die Teilnahme an dem Schuleingangsscreening kann nur im Fall einer schweren Behinderung 

oder bei schwerer chronischer Erkrankung bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung entfal-

len. 2Diese muss eine ärztliche Untersuchung bestätigen, welche die Ziele der Schuleingangsunter-

suchung erfüllt. 3Die Entscheidung trifft die untere Behörde für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernäh-

rung und Verbraucherschutz. 4 § 5 Abs. 2 bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 7 Schulärztliche Untersuchung 
(1) Bei auffälligem Befund im Schuleingangsscreening, bei auffälligem Befund in der Früherken-

nungsuntersuchung U9 oder bei chronischer Erkrankung wird ergänzend eine schulärztliche Unter-

suchung angeboten, wenn diese Befunde schulrelevant erscheinen. 

(2) Eine schulärztliche Untersuchung kann auch auf Wunsch der Personensorgeberechtigten erfol-

gen. 
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§ 8 Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung 
(1) Das Ergebnis der Schuleingangsuntersuchung erhalten die Personensorgeberechtigten schrift-

lich. 

(2) 1Soweit besondere Folgerungen für die Unterrichtsgestaltung zu ziehen sind, wird auch die 

Schulleitung hierüber schriftlich informiert. 2Die Personensorgeberechtigten sind hiervon in Kenntnis 

zu setzen. 

(3) Die Personensorgeberechtigten haben der Schule vor der Einschulung eine Bestätigung vorzu-

legen, die die Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung nachweist. 

 

§ 9 Einschaltung des Jugendamts 
Durch die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 

erfolgt eine Mitteilung an das zuständige Jugendamt, sofern der Aufforderung zur schulärztlichen 

Untersuchung nach Art. 12 des Gesundheitsdienstgesetzes in der von ihnen gesetzten angemesse-

nen Frist nicht Folge geleistet wird. 
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